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Erklärung des Ständigen Rates 
der Deutschen Bischofskonferenz 

zu den Vorgängen um Alt-Erzbischof 
Lefebvre 

Mit Schmerz und Sorge nehmen die zur Sitzung 
des Ständigen Rates am 30. 8. 1976 in Würzburg 
versammelten deutschen Bischöfe Kenntnis von den 
Vorgängen um Alt-Erzbischof Lefebvre. Nicht we¬ 
nige Gläubige, auch in unserem Land, sind davon 
beunruhigt. Die Reaktion von Erzbischof Lefebvre 
auf seine Suspendierung droht gar zu einer Spaltung 
in der Kirche zu führen. 

Erzbischof Lefebvre ist sicher persönlich bewegt 
von Liebe zur kirchlichen Tradition. In einer fal¬ 
schen Berufung auf das 11. Vatikanische Konzil ha¬ 
ben manche die Bindung an die Tradition der Kir¬ 
che gelockert und ihr eigenes Belieben mit einer 
echten Erneuerung der Kirche verwechselt. Das 
führte vielfach zu Verunsicherung und Verwirrung. 
Die Weise, wie Erzbischof Lefebvre dem zu begeg¬ 
nen sucht, verfehlt indessen selbst den Sinn recht 
verstandener Tradition. Diese Tradition ist etwas 
Lebendiges, und ihre Entwicklung bricht nicht an 
irgendeinem Punkt der Vergangenheit plötzlich ab. 
In solcher Tradition geht es darum, das vom Herrn 
seiner Kirche übertragene Erbe zu wahren und in die 
Geschichte weiterzutragen. Wer Geist und Buchsta¬ 
ben des 11. Vatikanischen Konzils ernstnimmt, der 
wird leicht erkennen, daß es ganz und gar auf der 
Tradition der Kirche beruht und sie treu fortsetzt. 
Papst und Bischöfe haben in der Durchführung und 
Anwendung des Konzils ihre Sendung und Hirten¬ 
aufgabe nicht verraten, sondern erfüllt. Sie sind die 
vom Herrn bestellten Hirten seiner Kirche. Sein 
Vermächtnis, auf das die ganze Kirche verpflichtet 
ist, heißt: „Laß alle eins sein, wie Du Vater in mir 
bist und ich in Dir bin, damit die Welt glaube“ 
(Job 17, 21). 

Die Tradition der Kirche bezeugt einhellig, daß 
die Einheit der Kirche Einheit mit dem Papst und 
den Bischöfen ist. Wer diese Einheit bridit, der 
bricht mit der Tradition der Kirche. 

Aus diesem Grund mußte der Papst gegen Erz¬ 

bischof Lefebvre einschreiten. Er hat es nicht getan 
ohne vielfältige Versuche der Verständigung und 
der Vermittlung. Wir deutschen Bischöfe stehen un¬ 
eingeschränkt hinter der Entscheidung des Heiligen 
Vaters. Wir wollen das uns Mögliche auch weiterhin 
tun, um einen Bruch in der Kirche vermeiden oder 
heilen zu helfen. 

Wir rufen alle Gläubigen auf, die Sorge des Pap¬ 
stes und unsere Sorge um die Einheit der Kirche im 
Gebet und in unbeirrbarer Treue mitzutragen. Eine 
neue Entschiedenheit für die klare Lehre der Kirche, 
für ihre Einheit in der Wahrheit und in der Liebe: 
dies soll unsere Antwort sein, durch welche sich die 
Not der Stunde in Segen wenden kann. 

Würzburg, 30. 8. 1976 

Für das Erzbistum Freiburg 

Erzbischof 

Vorstehende Erklärung ist den Gläubigen in ge¬ 
eigneter Weise zur Kenntnis zu bringen. 

Erzbischöfliches Ordinariat 

Nr. 133 

Änderung der Grenze zwischen den 
Pfarreien Badenweiler und Müllheim 

Nach Anhören des Landratsamtes Breisgau-Hoch- 
schwarzwald ändern Wir hiermit mit Wirkung vom 
1. Januar 1976 die Grenze zwischen den römisch- 
katholischen Pfarreien und Kirchengemeinden Ba¬ 
denweiler und Müllheim, die nun folgenden Verlauf 
hat: Vom Markstein 37 an folgt sie der L 133 bis 
zum Auf treffen auf die .quer über die L 133 und 
entlang dem Grundstück Lgb. Nr. 1885 verlaufen¬ 
de Gemarkungsgrenze Müllheim-Niederweiler und 
folgt von da an wie bisher der Gemarkungsgrenze 
zwischen Niederweiler und Müllheim. 

Freiburg i. Br., 10. August 1976 

Erzbischof 
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Umpfarrung der Filiale 
Heitersheim-Gallenweiler 

von Esdibadi nach Heitersheim 

Nach Anhören des Landratsamtes Breisgau-Hoch- 
schwarzwald trennen Wir hiermit mit Wirkung vom 
1. Januar 1976 die Filiale Heitersheim-Gallenweiler 
von der römisch-katholischen Pfarrei und Kirchen¬ 
gemeinde Eschbach los und teilen sie der römisch- 
katholischen Pfarrei und Kirchengemeinde Heiters¬ 
heim zu. 

Freiburg i. Br., 10. August 1976 

Erzbischof 

Nr. 135 Ord. 27. 8. 76 

Aufnahme in das Studienhaus St. Lambert, 
Burg Lantershofen 

Das Studienhaus St. Lambert in Burg Lanters¬ 
hofen bei Bad Neuenahr-Ahrweiler nimmt zum 7. 
1.1977 und zum 18.4.1977 neue Bewerber auf. 

Die dreijährige Ausbildung im Studienhaus dient 
der .qualifizierten theologisch-pastoralen Vorberei¬ 
tung lediger Männer reiferen Alters — auch ohne 
Abitur — auf den hauptamtlichen Dienst als Dia¬ 
kon. 

Für Männer ohne Abitur bzw. Mittlere Reife 
wird ein zusätzliches Einführungstrimester (Latein, 
Deutsch, Methodenlehre, Grundlagen der Spiritua¬ 
lität, Einführung in die Sprachen der Bibel, Grund¬ 
fragen der Naturwissenschaften) durchgeführt. Es 
beginnt am 7. Januar 1977. 

Am 18. April 1977 beginnt das erste der neun 
philosophisch-theologischen Trimester. 

Die wissenschaftliche und spirituelle Ausbildung 
ist so angelegt, daß diese Männer nach einer entspre¬ 
chenden Bewährung in der pastoralen Praxis und 
einer ergänzenden Ausbildung die Priesterweihe 
empfangen können. 

Für die Aufnahme in das Studienhaus sind fol¬ 
gende Voraussetzungen erforderlich: Vollendung 
des 25. Lebensjahres, abgeschlossene Berufsausbil¬ 
dung, Bewährung in Beruf und Leben, ausgeprägte 
Lernfähigkeit, entsprechende charakterliche und re¬ 
ligiöse Qualitäten und die Bereitschaft zum pastora¬ 
len Dienst in der Form der Ehelosigkeit um des 
Himmelreiches willen. 

Anfragen sind zu richten an: Studienhaus St. Lam¬ 
bert, 5483 Burg Lantershofen. 

Die Anmeldung erfolgt mit den dort geforderten 
Bewerbungsunterlagen zum Zweck der Vorprüfung 
und späteren Anerkennung seitens der Diözese über 

das Erzb. Ordinariat, Herrenstraße 35, 7800 Frei¬ 
burg. 

Nr. 136 Ord. 26. 8. 76 

Gehaltsvorsdiüsse 

1. 

1. Die Richtlinien über die Gewährung von Vor¬ 
schüssen in besonderen Fällen (Vorschußricht¬ 
linien) des Landes Baden-Württemberg sind 
durch Rundschreiben des Finanzministeriums 
Baden-Württemberg vom 13. April 1976 Az. III 
C 220 — 115 mit Wirkung vom 1. Juni 1976 neu 
gefaßt worden. Diese Neufassung der Vorschuß¬ 
richtlinien sind für den kirchlichen Dienst von 
demselben Zeitpunkt an übernommen. 

2. Abschnitt II b des im Amtsblatt 1974 Seite 164 
veröffentlichten Erlasses über Gehaltsvorschüsse 
erhält im Hinblick auf die geänderten steuer¬ 
rechtlichen Vorschriften folgende Fassung: 
„Abweichend von Nr. 5 Abs. 2 Satz 1 der Vor¬ 
schußrichtlinien des Landes Baden-Württemberg 
kann der Vorschuß für die Beschaffung eines pri¬ 
vateigenen Kraftfahrzeugs nach Nr. 2 Buchst, c 
bis 5 000,— DM betragen und bereits nach 4 Be¬ 
triebsjahren gewährt werden.“ 

3. Die neugefaßten Vorschußrichtlinien werden 
nachstehend veröffentlicht: 

Richtlinien für die Gewährung von Vorschüssen 
In besonderen Fällen 

(Vorschußrichtlinien — VR) 

Nr. 1 

Beamten, Richtern, Angestellten und Arbeitern 
des Landes Baden-Württemberg, die durch beson¬ 
dere Umstände ungewöhnlicher Art zu unabwend¬ 
baren Ausgaben genötigt sind, die sie aus den laufen¬ 
den Bezügen nicht bestreiten können, können auf 
Antrag unverzinsliche Gehaltsvorschüsse nach Maß¬ 
gabe der folgenden Bestimmungen gewährt werden. 
Die Vorschüsse sind freiwillige Leistungen. Ein 
Rechtsanspruch hierauf besteht nicht. 

Nr. 2 

Besondere Umstände im Sinne der Nr. 1 sind 

a) Wohnungswechsel aus zwingendem Anlaß hin¬ 
sichtlich der Kosten, die bei einem Umzug mit 
Zusage der Umzugskostenvergütung nach den 
§§ 4 bis 7 und 10 Landesumzugskostengesetz dem 
Grunde nach erstattungsfähig sind, 

b) Beschaffung oder Erstellung einer Wohnung 
durch Verheiratete, diesen nach § 9 Abs. 4 Lan¬ 
desumzugskostengesetz Gleichgestellte und Al¬ 
leinstehende, die älter als 30 Jahre sind, in den 
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Fällen, in denen eine Erstattungszusage nach § 2 
Landesumzugskostengesetz erteilt worden ist. 
Die Gewährung eines Vorschusses ist ausgeschlos¬ 
sen, wenn für denselben Zweck ein Forderungs¬ 
betrag nach den jeweils geltenden Familienheim- 
förderungsriditlinien gewährt wird, 

c) Beschaffung oder Ersatzbeschaffung von neuen 
oder neuwertigen privateigenen Kraftfahrzeu¬ 
gen, die nach § 6 Abs. 2 Landesreisekostengesetz 
in Verbindung mit § 16 der Kraftfahrzeugbe¬ 
stimmungen für den öffentlichen Dienst des Lan¬ 
des Baden-Württemberg im überwiegend dienst¬ 
lichen Interesse zum Dienstreiseverkehr zugelas¬ 
sen sind oder werden, 

d) Beschaffung oder Ersatzbeschaffung von Kraft¬ 
fahrzeugen durch Bedienstete, die wegen einer 
körperlichen Behinderung für das Zurücklegen 
des Weges zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
auf ein eigenes Kraftfahrzeug angewiesen sind, 

e) Aufwendungen aus Anlaß der eigenen Eheschlie¬ 
ßung; Aufwendungen, die später als drei Jahre 
nach der Eheschließung getätigt werden, sind 
nicht berücksichtigungsfähig, 

f) Aufwendungen aus Anlaß der erstmaligen Grün¬ 
dung eines eigenen Hausstandes unter der Vor¬ 
aussetzung, daß der Bedienstete einem Verheira¬ 
teten nach § 9 Abs. 4 Landesumzugskostengesetz 
gleichgestellt oder als Alleinstehender älter als 
30 Jahre ist, 

g) Ausstattung von Kindern im Sinne von § 2 
Abs. 1 BKGG mit Ausnahme der Geschwister, 

h) ungedeckter Verlust von Hausrat und Beklei¬ 
dungsstücken, z. B. durch Diebstahl, Brand, Was¬ 
serschaden, Flucht aus politischen Gründen, 

i) notwendige Ergänzungsbeschaffung von Möbeln, 
die im Zusammenhang mit dem Umzug in eine 
größere Wohnung erforderlich wird, bei Familien 
mit mindestens 3 nach dem Bundesbesoldungsge¬ 
setz im Ortszuschlag berücksichtigungsfähigen 
Kindern, 

k) Aufwendungen bei einem Krankheits-, Geburts¬ 
oder Todesfall, wenn durch Gewährung einer 
Beihilfe, Abschlagszahlung auf eine zu erwar¬ 
tende Beihilfe, Unterstützung oder durch Lei¬ 
stungen einer Versicherung u. ä. nicht, nicht 
rechtzeitig oder nicht ausreichend geholfen 
wird. 

Nr. 3 

Vorschüsse dürfen nicht gewährt werden 

a) zum Erwerb, zum Bau oder zur Erhaltung von 
Grundstücken, Eigenheimen, Eigentumswoh¬ 
nungen u. ä., sofern nicht die Voraussetzungen 
der Nr. 2 Buchst, b) gegeben sind, 

b) wegen Inanspruchnahme als Bürge, 

c) zur Beschaffung von Hausrat, soweit nicht die 
Voraussetzungen der Nr. 2 Buchst, e) bis i) ge¬ 
geben sind, 

d) zu Aufwendungen für Familienfeiern, 
e) zu Aufwendungen, die regelmäßig zu machen 

und aus den laufenden Bezügen zu bestreiten 
sind, z. B. für die regelmäßige Beschaffung von 
Kleidung, Wäsche, Brennstoffen, für die Instand¬ 
setzung von Eigenheimen, Wohnungen, für 
Kraftfahrzeuge mit Ausnahme der Nr. 2 Buchst, 
c) und d), für Urlaubs- und Erholungsreisen, Stu¬ 
diengebühren, Kursgebühren, Steuernachzahlun¬ 
gen, Ablösung von Schuldverpflichtungen oder 
Unterstützung von Angehörigen mit Ausnahme 
der Nr. 2 Buchst, k). 

Nr. 4 

1. Die Vorschüsse dürfen nicht zu einer untragbaren 
Verschuldung führen. Sie sind deshalb vorsichtig 
zu bemessen. Angestellte und Arbeiter müssen 
sich in ungekündigter Stellung befinden. Die Be¬ 
diensteten haben vor Auszahlung des Vorschusses 
ihr schriftliches Einverständnis zu erteilen, daß 
Vorschußreste, die im Zeitpunkt einer etwaigen 
Beendigung ihres Dienst- oder Arbeitsverhältnis¬ 
ses noch bestehen, durch Einbehaltung von den 
letzten Bezügen abgedeckt werden. 

2. Vorschüsse dürfen nicht gewährt werden an 
a) Bedienstete, die keinen Rechtsanspruch auf 

Dienstbezüge, Anwärterbezüge, Vergütung, 
Lohn, Krankenbezüge oder Mutterschaftsgeld 
haben; an Beamte auf Widerruf im Vorberei¬ 
tungsdienst darf ein Vorschuß nur dann ge¬ 
währt werden, wenn dieser bis zum Ablauf 
der Ausbildungszeit getilgt werden kann; 

b) befristete oder nur für die Dauer gewisser Ar¬ 
beiten eingestellte Kräfte, sofern der Vorschuß 
nicht bis zum Ende des Dienst- oder Arbeits¬ 
verhältnisses getilgt werden kann; 

c) Angestellte und Arbeiter während der Probe¬ 
zeit. 

3. Zur Sicherung des Vorschusses bis zu seiner voll¬ 
ständigen Tilgung kann vom Vorschußnehmer 
verlangt werden, alle Ansprüche, die dieser aus 
der Verwendung des Vorschusses erlangt, an das 
Land Baden-Württemberg abzutreten oder das 
Eigentum an sämtlichen mit dem Vorschuß be¬ 
schafften Gegenständen durch Sicherungsübereig¬ 
nungsvertrag dem Land Baden-Württemberg zu 
übertragen. Bei verheirateten Bediensteten hat 
auch der Ehegatte sich zur Rückzahlung des Vor¬ 
schusses schriftlich zu verpflichten. 

4. Der Vorschußnehmer hat die zweckentspre¬ 
chende Verwendung des Vorschusses nachzuwei¬ 
sen. 
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Nr. 5 

1. Der Vorschuß kann bis zum 2fachen, in den Fäl¬ 
len der Nr. 2 Buchst, b) bis zum 3fachen der mo¬ 
natlichen Bruttobezüge (aussdiließlich Mehrar¬ 
beitsvergütung bzw. Überstundenvergütung, 
Kindergeld, vermögenswirksamer Leistungen 
und Aufwandsentsdiädigungen) bemessen wer¬ 
den. Er darf höchstens 5 000,— DM betragen. 

2. Abweichend von der Regelung des Abs. 1 kann 
der Vorschuß für die Beschaffung oder Ersatzbe¬ 
schaffung eines privateigenen Kraftfahrzeugs 
nach Nr. 2 Buchst, c) bis auf höchstens 3 000,— 
DM festgesetzt werden. Für die Ersatzbeschaf¬ 
fung eines privateigenen Kraftfahrzeugs, für das 
bereits ein Darlehen oder ein Vorschuß gewährt 
wurde, kann ein Vorschuß erst nach 5 Betriebs¬ 
jahren oder einem Totalschaden erneut gewährt 
werden. Vorschüsse sind grundsätzlich vor der 
Auftragserteilung zu beantragen. Eine nachträg¬ 
liche Gewährung ist nur in besonderen Fällen zu¬ 
lässig. 

3. Die Tilgungsraten sind für den ganzen Tilgungs¬ 
zeitraum gleichbleibend festzusetzen. Die Til¬ 
gungsdauer darf nicht mehr als 2 Jahre, in den 
Fällen der Nr. 2 Buchst, b) und c) nicht mehr als 
3 Jahre betragen. Endet das Dienst- oder Arbeits¬ 
verhältnis des Vorschußnehmers früher, so sind 
die Tilgungsraten entsprechend höher zu bemes¬ 
sen. Bei vorzeitiger Beendigung des Dienst- oder 
Arbeitsverhältnisses ist der Rest des Vorschusses 
in einer Summe zurückzuzahlen. Soweit der Vor¬ 
schuß zu Leistungen verwendet wird, für die der 
Vorschußnehmer in der Folge Ersatz von anderer 
Seite erhält, ist dieser über die laufende .Tilgung 
hinaus zur Abdeckung des Vorschusses zu ver¬ 
wenden. 

4. Sollte in besonderen Ausnahmefällen vor voll¬ 
ständiger Tilgung eines Vorschusses die Gewäh¬ 
rung eines weiteren Vorschusses aus anderem An¬ 
laß notwendig werden, so ist der Rest des ersten 
Vorschusses unter Beachtung des Höchstbetrages 
nach Absatz 1 Satz 2 mit dem neuen Vorschuß 
zusammenzulegen und die monatliche Tilgungs¬ 
rate neu festzusetzen. 

5. Die Stelle, die den Vorschuß gewährt, regelt 
gleichzeitig auch das Tilgungsverfahren. 

Nr. 6 

1. Die Tilgung des Vorschusses beginnt mit dem 
Übernächsten des auf die Auszahlung des Vor¬ 
schusses folgenden Zahlungstages für die Bezüge. 

2. Lassen besondere ümstände die Tilgung eines 
Vorschusses in geringeren als den bei der Gewäh¬ 
rung des Vorschusses vorgesehenen Tilgungsra¬ 
ten begründet erscheinen, so kann die Bewilli¬ 
gungsstelle den monatlichen Tilgungsbetrag 
äußerstenfalls für die Dauer von 6 Monaten bis 
zur Hälfte ermäßigen oder die Tilgung für die 
Dauer von 3 Monaten aussetzen. 

3. Für die Dauer der Beurlaubung ohne Bezüge zur 
Ableistung des Grundwehrdienstes oder des Zi¬ 
vildienstes kann die Tilgung auf Antrag ausge¬ 
setzt werden. Dies gilt entsprechend bei Ange¬ 
stellten und Arbeitern für die Zeit, in der Kran¬ 
kengeld aus der gesetzlichen Krankenversiche¬ 
rung oder Mutterschaftsgeld nach dem Mutter¬ 
schutzgesetz gewährt wird. 

11. 
Diese Vorschußrichtlinien gelten für die Bedien¬ 

steten der Erzdiözese mit folgenden Maßgaben 
a) Die in Nr. 2 b) und 2 f) der Vorschußrichtlinien 

genannte Altersgrenze fällt weg. 
b) Abweichend von Nr. 5 Abs. 2 Satz 1 der Vor¬ 

schußrichtlinien kann der Vorschuß für die Be¬ 
schaffung eines privateigenen Kraftfahrzeugs 
nach Nr. 2 Buchst, c) bis 5 000,— DM betragen 
und bereits nach 4 Betriebs]ahren gewährt wer¬ 
den. 

c) In begründeten dringenden Notfällen, die nicht 
unter Nr. 2 der Vorschußrichtlinien fallen, kön¬ 
nen Vorschüsse bis zu den in Nr. 5 der Vorschuß¬ 
richtlinien genannten Beträgen gewährt werden. 

III. 
Zuständig für die Gewährung von Vorschüssen 

ist das Erzb. Ordinariat, bei dem der Vorschuß 
schriftlich zu beantragen ist. 

IV. 
Wir empfehlen den Kirchengemeinden, bei der 

Gewährung von Gehaltsvorschüssen an ihre Bedien¬ 
steten entsprechend zu verfahren. 

Erzbisdiöflidics Ordinariat 
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